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Verfügung zur straßenrechtlichen Widmung der Verkehrsflächen  
in der Kreisstraße K 6627, OT Raddusch, Vetschau/Spreewald

Nach	§§	2	 (1)	und	6	des	Brandenburgischen	Straßengeset-
zes	 (BbgStrG)	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	
28.07.2009	(GVBl.	I/09,	[Nr.15],	S.	358),	zuletzt	geändert	durch	
das	Gesetz	vom	04.07.2014	(GVBl.	I/14,	[Nr.27])	wird	der	ge-
meinsame	Geh-	und	Radweg	und	der	Parkplatz	in	der	Orts-
durchfahrt	(OD)	der	Kreisstraße	K	6627	und	der	gemeinsame	
Geh-	und	Radweg	in	der	freien	Strecke	der	K	6627	dem	öf-
fentlichen	Verkehr	gewidmet.	Mit	der	Widmung	erhalten	der	
gemeinsame	Geh-	und	Radweg	und	der	Parkplatz	den	Status	
einer	öffentlichen	Verkehrsfläche	und	werden	der	Allgemein-
heit	für	den	öffentlichen	Verkehr	zur	Verfügung	gestellt.

1. Gemeinsamer Geh- und Radweg:
a) Lage:
Stadt	Vetschau/Spreewald,	Ortsteil	Raddusch,	 innerhalb	der	
OD	der	K	6627	und	in	der	freien	Strecke	der	K	6627,	Raddu-
scher	Bahnhofstraße	ab	Bahnübergang	bis	zur	L	49
Grundstücke:	Gemarkung	Raddusch,
-	Flur	2,	Flurstücke	56/1	(teilweise),	5	(teilweise),	4	(teilweise),	
271	(teilweise),	273	(teilweise),1/2	und	Flur	3,	Flurstück	353	
(teilweise)
Länge:	ca.	536,06	m	mit	einer	durchschnittlichen	Breite	von	
2,50	m	 -	 3,00	m	und	einem	seitlichem	Bankett	 von	 jeweils	
0,50	m	Breite
(davon	 ca.	 249,4	 m	 innerhalb	 der	 OD	 der	 K	 6627	 und	 
ca.	286,7	m	außerhalb	der	OD)

b) Folgende Beschränkungen werden für den gemeinsamen 
Geh- und Radweg festgelegt:
-		 Nutzung	des	gemeinsamen	Geh-	und	Radweges	nur	für	

Fußgänger	und	Radfahrer
-		 Verbot	für	Krafträder,	auch	mit	Beiwagen,	Kleinkrafträder	

und	Mofas	sowie	für	Kraftwagen	und	sonstige	mehrspu-
rige	Kraftfahrzeuge.

2. Parkplatz
a) Lage:
Stadt	Vetschau/Spreewald,	Ortsteil	Raddusch,
Grundstücke:	Gemarkung	Raddusch,	Flur	2
-	Flurstücke	56/1(teilweise),	4(teilweise),	5(teilweise),	271(teil-
weise),
Parkplatzgröße:	12,5	m	x	5,0	m	und	13,5	m	x	5,0	m,	jeweils	
mit	Entwässerung

b) Folgende Beschränkungen werden für den Parkplatz fest-
gelegt:

Nach	§	6	(2)	BbgStrG	wird	der	Benutzerkreis	des	Parkplatzes	
für	den	ruhenden	Verkehr,	hier	mit	10	Stellplätzen	 für	PKW	
bestimmt.

Straßengruppe:
Die	 genannten	 Verkehrsflächen	 unter	 den	 Punkten	 1.	 und	 
2.	werden	gemäß	§	3	(1)	Punkt	2	BbgStrG	in	die	Straßengrup-
pe	der	Kreisstraßen	eingestuft.

Straßenbaulast:
Gemäß	 §	 9a	 (1)	 BbgStrG	 ist	 die	 Stadt	Vetschau/Spreewald	
Träger	der	Straßenbaulast	für	den	o.	g.	gemeinsamen	Geh-	
und	Radweg	und	den	Parkplatz.

Inkrafttreten:
Die	Widmung	wird	einen	Tag	nach	der	öffentlichen	Bekannt-
machung	wirksam.

Rechtbehelfsbelehrung:
Gegen	diese	Verfügung	zur	straßenrechtlichen	Widmung	ist	
der	Widerspruch	zulässig.

Der	Widerspruch	ist	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntga-
be,	gerechnet	vom	Tage	der	Veröffentlichung	dieser	Bekannt-
gabe	 im	Amtsblatt	 für	die	Stadt	Vetschau/Spreewald	„Neue	
Vetschauer	Nachrichten“,	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	
der	Stadt	Vetschau/Spreewald	–	Der	Bürgermeister	–	Schloss-
straße	10,	03226	Vetschau/Spreewald	einzulegen.

Vetschau/Spreewald,	25.06.2015

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Übersichtslageplan	Seite	3.
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Anlage:	
-	Übersichtslageplan

Bebauungsplan Nr. 01/2015 „SO-Gebiet Photovoltaikanlagen – Altes Umspannwerk“ 
Information der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Die	Stadtverordnetenversammlung	Vetschau	hat	in	ihrer	Sit-
zung	 am	 19.03.2015	 die	 Aufstellung	 des	 Bebauungsplanes	
Bebauungsplan	Nr.	01/2015	„SO-Gebiet	Photovoltaikanlagen	
–	Altes	Umspannwerk“	für	das	in	der	Anlage	dargestellte	Ge-
biet	beschlossen.
Fossile	Rohstoffe	wie	Kohle,	Öl	und	Gas	sind	nur	noch	be-
grenzt	 verfügbar.	 Zusätzlich	 belastet	 diese	 traditionelle	Art	
der	Energiegewinnung	die	Umwelt	und	das	Klima.
Auf	der	Suche	nach	Alternativen	rücken	regenerative	Energi-
en	immer	stärker	in	den	Mittelpunkt	des	Interesses.	Ihr	Anteil	
an	der	Stromgewinnung	steigt	stetig.	Auch	in	Vetschau	wird	
die	 Nutzung	 von	 Sonnenenergie,	 wird	 die	 Errichtung	 von	
Photovoltaikanlagen	unterstützt.	Ein	privater	Vorhabenträger	
beabsichtigt,	in	Vetschau/Spreewald	Gemeindeteil	Märkisch-
heide	einen	Solarpark	zu	errichten.	Die	Stadt	will	 ihren	Be-
trag	zur	Nutzung	der	erneuerbaren	Energien	leisten	und	die	
bauplanungsrechtlichen	Voraussetzungen	für	das	Umsetzen	
des	Vorhabens	 schaffen.	 Für	 das	 entsprechende	 Plangebiet	
soll	ein	vorhabenbeogener	Bebauungsplan	mit	der	Zweckbe-
stimmung	„Solarpark“	aufgestellt	werden.
Hinweis:	Der	Flächennutzungsplan	der	Stadt	Vetschau/Spree-
wald	wird	für	den	Geltungsbereich	dieses	Bebauungsplanes	
im	Parallelverfahren	geändert.

Die	Öffentlichkeit	wird	in	Form	einer	Informationsveranstal-
tung	über	die	allgemeinen	Ziele	und	Zwecke,	sich	wesentlich	
unterscheidende	Lösungen,	sowie	die	voraussichtlichen	Aus-
wirkungen	der	Planung	informiert.

Dazu	findet	am	21.07.2015,	um	18	Uhr	im	Sitzungszimmer	der	
Stadtverwaltung,	Schlossstraße	10	in	03226	Vetschau	/Spree-
wald	eine	Informationsveranstaltung	statt.	
Es	besteht	für	jedermann	Gelegenheit	zur	Äußerung	und	Er-
örterung.

Vetschau,	25.06.2015

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB des vorhabenbezogenen  
Bebauungsplanes Nr. 1/2015 

„SO-Gebiet Photovoltaikanlagen-Altes Umspannwerk“  
der Stadt Vetschau/Spreewald (Entwurf: Juni 2015)

Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Vetschau/	
Spreewald	hat	in	ihrer	Sitzung	am	19.03.2015	den	vorhaben-
bezogenen	Bebauungsplan	Nr.	1/2015	„SO-Gebiet	Photovol-
taikanlagen-Altes	Umspannwerk“	der	Stadt	Vetschau/Spree-
wald	einschließlich	Begründung	gebilligt	und	zur	Offenlage	
bestimmt.

Das	 Plangebiet	 befindet	 sich	 etwa	 2,3	 km	 nördlich	 der	 
BAB	15,	am	Ortsausgang	der	Kreisstraße	K	6627	liegend	von	
Vetschau	nach	Babow.
Der	Geltungsbereich	umfasst	die	Flurstücke	412/3,	554,	555,	
556	sowie	478	teilweise	der	Gemarkung	Vetschau	Flur	10.

Das	wesentliche	städtebauliche	Ziel	des	Bebauungsplanes	ist	
die	 Festsetzung	 eines	 sonstigen	 Sondergebietes	 gem.	 §	 11	
Abs.	2	BauNVO	mit	der	Zweckbestimmung	„Solar“.	Es	wird	
damit	 die	 planungsrechtliche	 Grundlage	 für	 die	 Errichtung	
einer	großflächigen	Photovoltaikanlage	geschaffen.

Eine	Umweltprüfung	wurde	durchgeführt.

Gemäß	 §	 3	 Kommunalverfassung	 Brandenburg	 (BbgKVerf)	
und	 §	 3	Abs.	 2	 Baugesetzbuch	 (BauGB)	 liegen	 der	 Bebau-
ungsplan	 Nr.	 1/2015	 „SO-Gebiet	 Photovoltaikanlagen-Altes	

Umspannwerk“	in	der	Fassung	Juni	2015	bestehend	aus	der	
Planzeichnung,	 den	 textlichen	 Festsetzungen	 und	 Begrün-
dung	mit	Umweltbericht	in	der	Zeit

vom 22.07.2015 bis einschließlich 24.08.2015

in	 der	 Stadtverwaltung	 Vetschau/Spreewald	 (Fachbereich	
Bau,	 Sachgebiet	 Planung,	 Zimmer	 302),	 03226	 Vetschau/
Spreewald,	Schlossstraße	10	während	folgender	Dienststun-
den	zu	jedermanns	Einsicht	öffentlich	aus.

Montag		 von	9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und	
	 	 	13.30	Uhr	bis	15.00	Uhr
Dienstag		 von	9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und	
	 	 	13.30	Uhr	bis	18.00	Uhr
Mittwoch		 von	9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und	
	 	 	13.30	Uhr	bis	15.00	Uhr
Donnerstag		von	9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und	
	 	 	13.30	Uhr	bis	16.00	Uhr	sowie
Freitag	 von	9.00	Uhr	bis	13.00	Uhr

Während	 dieser	 Auslegungsfrist	 können	 von	 jedermann	
Stellungnahmen	 zum	 Entwurf	 schriftlich	 oder	 während	 der	
Dienstzeiten	zur	Niederschrift	vorgebracht	werden.	

Übersichtsplan Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1/2015„SO-Gebiet Photovoltaikanlagen-Altes Umspannwerk.
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Nicht	 fristgerecht	 vorgebrachte	 Stellungnahmen	 können	
gem.	§	4a	Abs.	6	BauGB	bei	der	Beschlussfassung	über	den	
Bebauungsplan	unberücksichtigt	bleiben.	Es	wird	weiter	da-
rauf	hingewiesen,	dass	ein	Antrag	nach	§	47	Verwaltungsge-
richtsordnung	unzulässig	ist,	soweit	mit	ihm	Einwendungen	
geltend	gemacht	werden,	die	vom	Antragsteller	im	Rahmen	
der	Auslegung	 nicht	 oder	 verspätet	 geltend	 gemacht	 wur-
den,	aber	hätten	geltend	gemacht	werden	können.

Im	 Rahmen	 der	 Öffentlichkeitsbeteiligung	 liegen	 folgende	
umweltbezogenen	Unterlagen	zur	Einsichtnahme	vor:

(1)	Umweltbericht	(als	gesonderter	Teil	der	Begründung),
(2)	Grünordnungsplan
(3)	Fachbeitrag	Artenschutz,
(4)	 Stellungnahmen	 von	 Fachbehörden	 und	 sonstigen	Trä-
gern	 öffentlicher	 Belange	 aus	 der	 bisherigen	 Beteiligung	
nach	§	4	Abs.	1	BauGB.

In	ihnen	werden	im	Hinblick	auf	die	Auswirkungen	der	Pla-
nungs-	und	Entwicklungsabsichten	folgende	umweltbezoge-
ne	Informationen	zu	den	in	§	1	Abs.	6	Nr.	7	BauGB	genannten	
Schutzgütern	gegeben:

Schutzgüter Pflanzen und Tiere:
-		 Gewährleistung	des	Artenschutzes	durch	baubegleitende	

Schutzmaßnahmen
-		 Ersatz	für	wertvolle	Biotope	im	Geltungsbereich
-		 Ersatzaufforstung	von	Waldflächen

Schutzgüter Boden und Wasser:
-		 Das	Schutzgut	Boden	wird	gering	beeinträchtigt
-		 Ausgleich	 entsprechend	 der	 Handlungsanweisung	 des	

Landkreises	zur	Ermittlung	des	Kompensationsbedarfes	
(Verschattungspauschale)

-		 Das	Schutzgut	Wasser	wird	nicht	beeinträchtigt

Schutzgüter Klima und Luft:
-		 Schutzgüter	Klima	und	Luft	sind	gering	betroffen.	Ersatz	

von	 Frischluftentstehungsgebieten	 durch	 Aufforstungs-
flächen	 in	 der	 Umgebung	 und	 Gehölzflächen	 im	 Gel-
tungsbereich

Schutzgüter Landschaft und Kulturgüter:
-		 Schaffung	von	Sichtschutz	durch	Anpflanzung	von	Feld-

hecken
-		 Betroffenheit	 von	 Kulturgütern	 wird	 vor	 Baubeginn	 un-

tersucht

Schutzgut Mensch:
-		 Keine	 Einsehbarkeit	 von	 der	 Straße	 durch	Anpflanzung	

einer	Feldhecke
-		 Abstand	zur	Siedlung	gewährleistet	ausreichend	Schutz	

vor	Blendwirkung	und	Geräuschimmission.

Diese	Unterlagen	können	im	Rahmen	der	Öffentlichkeitsbe-
teiligung	eingesehen	werden.

Vetschau/Spreewald,	25.06.2015

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Vetschau/Spreewald

7. Änderung des FNP für einen Teilbereich in der Gemarkung Vetschau Gemeindeteil Märkischheide 
der Stadt Vetschau/Spreewald im Parallelverfahren gem. § 8 (3) Baugesetzbuch (BauGB)

Die	 Stadtverordnetenversamm-
lung	der	Stadt	Vetschau/	Spreewald	
hat	in	ihrer	Sitzung	am	19.03.2015	
die	 7.	 Änderung	 des	 Flächennut-
zungsplanes	 der	 Stadt	 Vetschau/
Spreewald	 einschließlich	 Begrün-
dung	 gebilligt	 und	 zur	 Offenlage	
bestimmt.

Der	räumliche	Geltungsbereich	des	
Änderungsbereiches	 umfasst	 die	
Flurstücke	anliegend	an	der	Kreis-
straße	K	6627,	am	Ortsausgang	von	
Vetschau	 in	 Richtung	 Babow,	 mit	
einer	Gesamtgröße	von	ca.	5	ha.

Die	 Änderung	 betrifft	 die	 Neudar-
stellung	einer	Sondergebietsfläche	
für	 Photovoltaikanlagen	 im	 Ände-
rungsbereich.
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Der	gebilligte	und	zur	Offenlage	bestimmte	Entwurf	und	des-
sen	Begründung	sowie	die	umweltrelevanten	Stellungnah-
men	dazu	liegen	in	der	Zeit

vom 22.07. bis einschließlich 24.08.2015

in	 der	 Stadtverwaltung	 Vetschau/Spreewald	 (Fachbereich	
Bau,	 Sachgebiet	 Planung,	 Zimmer	 302),	 03226	 Vetschau/
Spreewald,	Schlossstraße	10	während	der	folgenden	Zeiten	
zu	jedermanns	Einsicht	öffentlich	aus:

Montag		 	von	9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und	
	 	 13.30	Uhr	bis	15.00	Uhr
Dienstag		 	von	9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und
	 		 13.30	Uhr	bis	18.00	Uhr
Mittwoch		 	von	9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und
	 		 13.30	Uhr	bis	15.00	Uhr
Donnerstag			von	9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und
	 		 13.30	Uhr	bis	16.00	Uhr	sowie
Freitag		 	von	9.00	Uhr	bis	13.00	Uhr

Während	 dieser	 Auslegungsfrist	 können	 von	 jedermann	
Stellungnahmen	zum	Entwurf	schriftlich	oder	während	der	
Dienstzeiten	 zur	 Niederschrift	 vorgebracht	 werden.	 Nicht	
fristgerecht	 vorgebrachte	 Stellungnahmen	 können	 gem.	 
§	4a	Abs.	6	BauGB	bei	der	Beschlussfassung	unberücksich-
tigt	bleiben.

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB des Bebauungsplanes Nr. 1/2012 

„Umfeldgestaltung Slawenburg“ 
 der Stadt Vetschau/Spreewald  

(Entwurf: April 2015)

Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Vetschau/	
Spreewald	hat	in	ihrer	Sitzung	am	02.07.2015	den	Bebauungs-
plan	 Nr.	 1/2012	„Umfeldgestaltung	 Slawenburg“	 der	 Stadt	
Vetschau/Spreewald	in	der	Fassung	April	2015	einschließlich	
Begründung	gebilligt	und	zur	Offenlage	bestimmt.

Das	Plangebiet	liegt	im	südwestlichen	Gemeindegebiet	der	
Stadt	Vetschau/	Spreewald	sowie	südlich	der	Autobahn	A	15	
und	des	Ortsteils	Raddusch	(s.	Übersichtsplan).

Der	 Geltungsbereich	 des	 Bebauungsplans	 umfasst	 in	 der	
Gemarkung	Raddusch	die	Flur	12	mit	den	Flurstücken	8	tw.	
und	25	tw,	37,	44	und	45	tw.

Das	 wesentliche	 städtebauliche	 Ziel	 des	 Bebauungsplanes	
ist	 die	 Festsetzung	 eines	 sonstigen	 Sondergebietes	 gem.	 
§	11	Abs.	2	BauNVO	mit	der	Zweckbestimmung	„Museum	/	
Ausstellung	/	Freizeit	/	Tourismus“.

Eine	Umweltprüfung	wurde	durchgeführt.

Gemäß	§	3	Kommunalverfassung	Brandenburg	 (BbgKVerf)	
und	 §	 3	Abs.	 2	 Baugesetzbuch	 (BauGB)	 liegen	 der	 Bebau-
ungsplanes	 Nr.	 1/2012	 „Umfeldgestaltung	 Slawenburg“	 in	
der	 Fassung	April	 2015	 bestehend	 aus	 der	 Planzeichnung,	
den	textlichen	Festsetzungen	und	Begründung	mit	Umwelt-
bericht	in	der	Zeit

vom 22.07.2015 bis einschließlich 24.08.2015

in	 der	 Stadtverwaltung	 Vetschau/Spreewald	 (Fachbereich	
Bau,	 Sachgebiet	 Planung,	 Zimmer	 302),	 03226	 Vetschau/
Spreewald,	Schlossstraße	10	während	folgender	Dienststun-
den	zu	jedermanns	Einsicht	öffentlich	aus.

Montag		 von	9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und	
	 	 13.30	Uhr	bis	15.00	Uhr
Dienstag		 von	9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und	
	 	 13.30	Uhr	bis	18.00	Uhr
Mittwoch		 von	9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und	
	 	 13.30	Uhr	bis	15.00	Uhr
Donnerstag	 von	9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und	
			 						13.30	Uhr	bis	16.00	Uhr	sowie
Freitag		 von	9.00	Uhr	bis	13.00	Uhr

Während	 dieser	 Auslegungsfrist	 können	 von	 jedermann	
Stellungnahmen	zum	Entwurf	schriftlich	oder	während	der	
Dienstzeiten	zur	Niederschrift	vorgebracht	werden.	
Nicht	 fristgerecht	 vorgebrachte	 Stellungnahmen	 können	
gem.	§	4a	Abs.	6	BauGB	bei	der	Beschlussfassung	über	den	
Bebauungsplan	unberücksichtigt	bleiben.	
Es	 wird	 weiter	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 ein	 Antrag	 nach	 
§	47	Verwaltungsgerichtsordnung	unzulässig	ist,	soweit	mit	
ihm	Einwendungen	geltend	gemacht	werden,	die	vom	An-
tragsteller	 im	 Rahmen	 der	Auslegung	 nicht	 oder	 verspätet	
geltend	gemacht	wurden,	aber	hätten	geltend	gemacht	wer-
den	können.
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Im	 Rahmen	 der	 Öffentlichkeitsbeteiligung	 liegen	 folgende	
umweltbezogenen	Unterlagen	zur	Einsichtnahme	vor:
(1)	Umweltbericht	(als	gesonderter	Teil	der	Begründung	des	
Bebauungsplanes),
(2)	Grünordnungsplan
(3)	Fachbeitrag	Artenschutz,
(4)	 Stellungnahmen	 von	 Fachbehörden	 und	 sonstigen	Trä-
gern	 öffentlicher	 Belange	 aus	 der	 bisherigen	 Beteiligung	
nach	§	4	Abs.	1	BauGB.

In	ihnen	werden	im	Hinblick	auf	die	Auswirkungen	der	Pla-
nungs-	und	Entwicklungsabsichten	folgende	umweltbezoge-
ne	Informationen	zu	den	in	§	1	Abs.	6	Nr.	7	BauGB	genannten	
Schutzgütern	gegeben:

Schutzgüter Pflanzen und Tiere:
-		 finden	sich	in	(1),	(2),	(3)	und	(4)	[Stellungnahmen:	Land-

kreis	Oberspreewald-Lausitz],
-		 es	werden	Angaben	und	Aussagen	gemacht	zu	den	Bio-

toptypen,	zum	Gehölzschutz	gem.	GehölzSchVO/LK	OSL,	
zum	Arten-	und	Biotopschutz,	zu	Lebensraumpotenzialen	
insbesondere	von	Amphibien	und	Reptilien	(Zauneidech-
sen)	 und	 der	Avifauna	 (Boden-	 und	 Gebüschbrüter),	 zu	
Verbotstatbeständen	des	§	44	BNatSchG	zu	artenschutz-
rechtliche	Vermeidungs-/	CEF-Maßnahmen	und	 zur	„na-
turschutzrechtlichen	 Eingriffsregelung“,	 zu	 Lebensraum-
verlusten	 durch	 Überbauung,	 zur	 Ausgestaltung	 der	
Flurhecke,	zu	Monitoringmaßnahmen	sowie	zu	grünord-
nerischen	Festsetzungen.

Schutzgüter Boden und Wasser:
-		 finden	sich	in	(1),	(2),	(3)	und	(4)	[Stellungnahmen:	Land-

kreis	Oberspreewald-Lausitz,	Landesamt	für	Umwelt,	Ge-
sundheit	und	Verbraucherschutz,	Landesamt	f.	Bergbau,	
Geologie	 und	 Rohstoffe,	 Lausitzer	 und	 Mitteldeutsche	
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft	mbH],

-		 es	 werden	 Angaben	 und	 Aussagen	 gemacht	 zum	 Ge-
wässer	II.	Ordnung	„Kahnsdorfer	Fließ“,	zum	Abschluss-
betriebsplan	 „Tagebau	 Seese-Ost“,	 den	 Bergwerksfeld	
Seese-Ost/Calau-Nord,	 zur	 bestehenden	 Bergaufsicht,	
zum	Planfeststellungsverfahren	Gewässerherstellung	im	
Raum	 Seese-Ost,	 zur	 Nachverwahrung	 von	 Filterbrun-
nen,	 zur	 Grundwasserbeeinflussung/	 Grundwasserwie-
deranstieg,	 Istwasserstand,	 zu	 verwahrten	 Grundwas-
sermessstellen,	 zum	 geotechnischen	 Sperrbereich	 der	
Innenkippe	Seese-Ost,	zu	Bodenarten,	zur	Bodennutzung,	
zum	 Baugrund/Untergrund,	 zur	 Bodenversiegelung,	 zur	
Niederschlagswasserversickerung,	zur	Wasser-	und	Nähr-
stoffspeicherfähigkeit,	 zum	 Grundwasser/-flurabstand/-
neubildung,	zum	Wasserhaushalt,	zur	„naturschutzrecht-
lichen	 Eingriffsregelung“	 sowie	 zu	 grünordnerischen	
Festsetzungen.

Schutzgüter Klima und Luft:
-		 finden	sich	in	(1),	(2),	(3)	und	(4)	[Stellungnahmen:	Lan-

desamt	für	Umwelt,	Gesundheit	und	Verbraucherschutz]
-	 es	 werden	 Angaben	 und	 Aussagen	 gemacht	 zu	 Mikro-	

und	Mesoklima,	 zu	Lufthygiene,	 zu	Kaltluftentstehungs-
gebiete,	 zu	 Emissionen,	 zu	 Immissionen	 von	 der	 Land-
wirtschaft	und	Autobahn,

Schutzgüter Landschaft und Kulturgüter:
-		 finden	sich	in	(1),	(2),	(3)	und	(4)	[Stellungnahmen:	Land-

kreis	 Oberspreewald-Lausitz,	 Brandenburgisches	 Lan-

desamt	für	Denkmalpflege	und	Archäologisches	Landes-
museum],

-		 es	werden	Angaben	und	Aussagen	gemacht	zu	Bau-	und	
Bodendenkmale,	 zu	möglichen	archäologischen	Funden	
und	 Untersuchungen,	 zum	 Landschaftsbild,	 zu	 land-
schaftsbildprägenden	 Elementen	 und	 zu	 entsprechen-
den	Festsetzungen	(Höhenbeschränkung,	Erhaltung	von	
Sichtbeziehungen),

Schutzgut Mensch:
-		 finden	 sich	 in	 (1)	 und	 (4)	 [Stellungnahmen:	 Landkreis	

Oberspreewald-Lausitz,	Landesamt	für	Umwelt,	Gesund-
heit	 und	 Verbraucherschutz,	 Kampfmittelbeseitigungs-
dienst,	 Lausitzer	 und	 Mitteldeutsche	 Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft	mbH]

-		 es	werden	Angaben	und	Aussagen	gemacht	zum	Touris-
mus,	zur	Erholungs-	und	Freizeitfunktion,	zu	Emissionen,	
zu	 Immissionen	 insb.	 von	 der	 Landwirtschaft	 und	 Auto-
bahn,	 zum	 geotechnischen	 Sperrbereich	 der	 Innenkippe	
Seese-Ost,	 zum	 Brandschutz/	 Löschwasserversorgung,	 zu	
Altlastenverdachtsfläche	und	zur	Kampfmittelbelastung,

Diese	Unterlagen	können	im	Rahmen	der	Öffentlichkeitsbe-
teiligung	eingesehen	werden.

Vetschau/Spreewald,	26.06.2015

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Übersichtsplan Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1/2012 
„Umfeldgestaltung Slawenburg“
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Bekanntmachung der 1. vereinfachten 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9, 

„Spreewaldblick” der  
Stadt Vetschau/Spreewald

Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Vetschau/
Spreewald	hat	in	ihrer	Sitzung	am	13.06.2002	die	1.	verein-
fachte	 Änderung	 des	 B-Planes	 Nr.	 9	 „Spreewaldblick”	 mit	
integriertem	Grünordnungsplan,	Stand	Mai	2002,	behandelt	
und	als	Satzung	beschlossen.	Die	Begründung	wurde	gebil-
ligt.	Der	räumliche	Geltungsbereich	der	1.	vereinfachten	Än-
derung	umfasst	die	im	Baufeld	6	und	8	gelegenen	Grundstü-
cke:	Höhenbezugspunkt	 ist	die	Höhe	der	Straßenkante	der	
erschließenden	Straße.	Für	das	Eckgrundstück	der	Parzelle	
19	ist	eine	Überschreitung	der	Traufhöhe	von	35	cm	zulässig.
Der	 Satzungsbeschluss	 der	 1.	 vereinfachten	 Änderung	 des	
B-Planes	 Nr.	 9	 „Spreewaldblick”	 wird	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht.

Die	Plansatzung	und	deren	Begründung	können	im	Bauamt	
der	Stadt	Vetschau/Spreewald,	Schlossstr.	10,	im	Zimmer	302	
zu	den	Sprechzeiten:

dienstags		 09.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und	
	 	13.30	Uhr	bis	17.30	Uhr	sowie
donnerstags	 09.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und	
	 13.30	Uhr	bis	15.30	Uhr

von	jedermann	eingesehen	werden.

Gesetzliche Wirksamkeitsvoraussetzungen
Eine	etwaige	Verletzung	der	in	§	214	(1)	Nr.	1	bis	Nr.	4	Bauge-
setzbuch	bezeichneten	Verfahrens-	und	Formvorschriften	ist	
nach	§	215	 (1)	Baugesetzbuch	unbeachtlich,	wenn	sie	nicht	
innerhalb	 von	 zwei	 Jahren	 seit	 dieser	 Bekanntmachung	
schriftlich	 gegenüber	 der	 Stadt	 Vetschau/Spreewald	 unter	
Darlegung	 des	 die	Verletzung	 begründenden	 Sachverhalts	
geltend	gemacht	worden	ist.	Auf	die	Vorschriften	des	§	44	(3) 
Satz	1	sowie	 (4)	Baugesetzbuch	über	die	 fristgerechte	Gel-
tendmachung	 etwaiger	 Entschädigungsansprüche	 für	 Ein-

griffe	 in	 eine	 bisherige	 Nutzung	 durch	 diese	 Satzung	 und	
über	 das	 Erlöschen	 von	 Entschädigungsansprüchen	 wird	
hingewiesen.

Vetschau/Spreewald,	den	26.06.2015

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Abstimmungsbehörde:	Stadt Vetschau/Spreewald
Gemeinde:	Stadt Vetschau/Spreewald
Stimmkreis:	40

Bekanntmachung

über die Durchführung eines Volksbegehrens 
„Gegen eine Erweiterung der Kapazität und  

gegen den Bau einer 3. Start- und Landebahn 
am Verkehrsflughafen Berlin Brandenburg BER“

Die	Vertreter	der	Volksinitiative	„Gegen	eine	Erweiterung	der	
Kapazität	und	gegen	den	Bau	einer	3.	Start-	und	Landebahn	
am	Verkehrsflughafen	Berlin	Brandenburg	BER“	haben	frist-
gemäß	die	Durchführung	eines	Volksbegehrens	verlangt.	Die	
Landesregierung	oder	ein	Drittel	der	Mitglieder	des	Landta-
ges	Brandenburg	haben	innerhalb	der	Frist	des	§	13	Abs.	3	
des	Volksabstimmungsgesetzes	 (VAGBbg)	 keine	 Klage	 ge-
gen	die	Zulässigkeit	des	Volksbegehrens	anhängig	gemacht.
Das	Volksbegehren	kann	durch	alle	stimmberechtigten	Bür-
gerinnen	und	Bürger	ab	dem
19. August 2015 bis zum 18. Februar 2016
durch	Eintragung	in	die	ausliegenden	Eintragungslisten	oder	
durch	 briefliche	 Eintragung	 auf	 den	 Eintragungsscheinen	
unterstützt	werden.	Gemäß	§	17	Abs.	2	VAGBbg	können	die	
Bürgerinnen	und	Bürger	 ihr	Eintragungsrecht	durch	Eintra-
gung	 in	 die	 amtliche	 Eintragungsliste	 nur	 bei	 der	Abstim-
mungsbehörde	der	Gemeinde	ausüben,	in	der	sie	ihre	Woh-
nung,	bei	mehreren	Wohnungen	 ihre	Hauptwohnung	oder,	
sofern	 sie	 keine	Wohnung	 in	 der	 Bundesrepublik	 Deutsch-
land	 haben,	 ihren	 gewöhnlichen	 Aufenthalt	 haben;	 diese	
Bürgerinnen	und	Bürger	können	ihr	Eintragungsrecht	jedoch	
auch	bei	den	zu	Buchstabe	A)	angeführten	weiteren	Eintra-
gungsstellen	ausüben.
Eintragungsberechtigt	 sind	gemäß	§	16	VAGBbg	 in	Verbin-
dung	 mit	 §§	 5	 und	 7	 des	 Brandenburgischen	 Landeswahl-
gesetzes	(BbgLWahlG)	alle	deutschen	Bürgerinnen	und	Bür-
ger,	die	zum	Zeitpunkt	der	Eintragung	oder	spätestens	am	 
18. Februar 2016
-		 das	16.	Lebensjahr	vollendet	haben,	also	vor	dem	19.	Fe-

bruar	2000	geboren	sind,
-		 seit	mindestens	einem	Monat	im	Land	Brandenburg	ih-

ren	ständigen	Wohnsitz	oder,	sofern	sie	keine	Wohnung	
in	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 haben,	 ihren	 ge-
wöhnlichen	Aufenthalt	haben	sowie
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-		 nicht	nach	§	7	BbgLWahlG	vom	Wahlrecht	ausgeschlos-
sen	sind.

A)  Unterstützung des Volksbegehrens durch Eintragung in 
Eintragungslisten

Das	 Volksbegehren	 kann	 durch	 Eintragung	 in	 die	 auslie-
genden	Eintragungslisten	im	Eintragungsraum	der	Abstim-
mungsbehörde,	im
Stadthaus II, Schlossstraße 10, 03226 Vetschau/Spreewald
ab Mittwoch, den 19. August 2015, 9.00 Uhr
zu	folgenden	Zeiten:
Montag		 	9.00	–	12.00	Uhr	und	13.30	–	14.00	Uhr
Dienstag		 	9.00	–	12.00	Uhr	und	13.30	–	18.00	Uhr
Mittwoch		 	9.00	–	12.00	Uhr	und	13.30	–	14.00	Uhr
Donnerstag			9.00	–	12.00	Uhr	und	13.30	–	16.00	Uhr
Freitag		 	9.00	–	12.00	Uhr
bis Donnerstag, den 18. Februar 2016, 16.00 Uhr
unterstützt	werden.
Personen,	die	sich	in	die	Eintragungslisten	eintragen	wollen,	
haben	sich	über	ihre	Person	auszuweisen	(§	7	Abs.	1	Volksbe-
gehrensverfahrensverordnung	-	VVVBbg).
Wer	 sich	 in	 die	 Eintragungsliste	 einträgt,	 muss	 persönlich	
und	 handschriftlich	 unterzeichnen.	 Neben	 der	 Unterschrift	
sind	Familienname,	Vorname,	Tag	der	Geburt,	Wohnort	und	
Wohnung,	 bei	 mehreren	 Wohnungen	 die	 Hauptwohnung	
oder	gewöhnlicher	Aufenthalt,	sowie	der	Tag	der	Eintragung	
lesbar	einzutragen	 (§	18	Abs.	1	VAGBbg	 i.	V.	m.	§	8	Abs.	1	
VVVBbg).	 Eine	 Eintragung	 kann	 nach	 §	 18	Abs.	 2	VAGBbg	
nicht	mehr	zurückgenommen	werden.
Eintragungsberechtigte	 Personen,	 die	 wegen	 einer	 körper-
lichen	 Behinderung	 nicht	 in	 der	 Lage	 sind,	 die	 Eintragung	
selbst	vorzunehmen	und	dies	mit	Hinweis	auf	ihre	Behinde-
rung	zur	Niederschrift	erklären,	werden	von	Amts	wegen	in	
die	Eintragungsliste	eingetragen	(§	15	Abs.	2	Satz	2	VAGBbg	
i.	V.	m.	§	8	Abs.	2	VVVBbg).
Eintragungsberechtigte	 Personen,	 die	 wegen	 einer	 körper-
lichen	 Behinderung	 den	 Eintragungsraum	 nicht	 oder	 nur	
unter	 unzumutbaren	 Schwierigkeiten	 aufsuchen	 können,	
können	 eine	 Person	 ihres	Vertrauens	 (Hilfsperson)	 mit	 der	
Ausübung	 ihres	 Eintragungsrechts	 beauftragen.	 Hierfür	 ist	
der	Hilfsperson	eine	entsprechende	Vollmacht	durch	die	ein-
tragungsberechtigte	Person	auszustellen	(§	15	Abs.	2	Satz	2	
VAGBbg	i.	V.	m.	§	7	Abs.	4	VVVBbg).
B)  Unterstützung des Volksbegehrens durch briefliche Ein-

tragung
Jeder	Eintragungsberechtigte	hat	das	Recht,	auf	Antrag	das	
Volksbegehren	durch	briefliche	Eintragung	zu	unterstützen.	
Der	 Antrag	 kann	 von	 der	 eintragungsberechtigten	 Person	
selbst	 oder	 einer	 von	 ihr	 bevollmächtigten	 Person	 schrift-
lich,	elektronisch	 (z.	B.	per	E-Mail	oder	Fax)	oder	mündlich	
(zur	 Niederschrift)	 bei	 der	 Abstimmungsbehörde gestellt 
werden,	in	der	die	eintragungsberechtigte	Person	ihre	Woh-
nung,	bei	mehreren	Wohnungen	ihre	Hauptwohnung,	oder	
ihren	 gewöhnlichen	Aufenthalt	 hat.	 Bei	 der	 elektronischen	
Antragstellung	 ist	der	Tag	der	Geburt	der	antragstellenden	
Person	anzugeben	(§	15	Abs.	6	Satz	2	i.	V.	m.	§	15	Abs.	2	Satz	2	
VAGBbg).	Eine	fernmündliche	Antragstellung	ist	unzulässig.	
Die	antragstellende	Person	kann	sich	bei	der	Antragstellung	
auch	der	Hilfe	einer	Person	ihres	Vertrauens	(Hilfsperson)	be-
dienen	(§	15	Abs.	6	Satz	2	i.	V.	m.	§	15	Abs.	2	Satz	2	VAGBbg).
Eintragungsscheine	können	bis	zwei	Tage	vor	Ablauf	der	Ein-
tragungsfrist	beantragt	werden	(§	8a	Abs.	5	VVVBbg).
Die	 für	 die	 briefliche	 Eintragung	 erforderlichen	 Unterlagen	
(Eintragungsschein	und	Briefumschlag)	werden	der	antrag-
stellenden	Person	entgeltfrei	übersandt.

Die	Eintragung	muss	persönlich	vollzogen	werden.	Wer	we-
gen	einer	körperlichen	Behinderung	nicht	in	der	Lage	ist,	die	
briefliche	Eintragung	persönlich	zu	vollziehen,	kann	sich	der	
Hilfe	einer	Person	(Hilfsperson)	bedienen	(§	15	Abs.	6	Satz	2	
i.	V.	m.	§	15	Abs.	2	Satz	2	VAGBbg).	
Auf	dem	Eintragungsschein	hat	die	eintragungsberechtigte	
Person	oder	die	Hilfsperson	gegenüber	der	Abstimmungs-
behörde	an	Eides	statt	zu	versichern,	dass	sie	die	Erklärung	
der	Unterstützung	des	Volksbegehrens	persönlich	oder	nach	
dem	 erklärten	 Willen	 der	 eintragungsberechtigten	 Person	
abgegeben	hat	(§	15	Abs.	7	VAGBbg).
Bei	der	brieflichen	Eintragung	muss	der	Eintragungsberech-
tigte	 den	 Eintragungsschein	 so	 rechtzeitig	 an	 die	 auf	 dem	
amtlichen	Briefumschlag	angegebene	Stelle	absenden,	dass	
der	 Eintragungsbrief	 dort	 spätestens	 am	 18.	 Februar	 2016,	 
16	 Uhr	 eingeht.	 Der	 Eintragungsbrief	 wird	 innerhalb	 der	
Bundesrepublik	 Deutschland	 ausschließlich	 von	 der	 Deut-
schen	Post	AG	unentgeltlich	befördert.	Der	Eintragungsbrief	
kann	auch	bei	der	auf	dem	Briefumschlag	angegebenen	Stel-
le	abgegeben	werden.

Das	verlangte	Volksbegehren	hat	folgenden	Wortlaut:
„Gegen eine Erweiterung der Kapazität und gegen den Bau 
einer 3. Start- und Landebahn am Verkehrsflughafen Berlin 
Brandenburg BER“
Der	Verkehrsflughafen	Berlin	Brandenburg	BER	 in	Schöne-
feld	darf	nicht	über	den	im	Planfeststellungsverfahren	gebil-
ligten	Umfang	hinaus	erweitert	werden.

I.
§	 19	 Abs.	 11	 des	 Gemeinsamen	 Landesentwicklungspro-
gramms	 der	 Länder	 Berlin	 und	 Brandenburg	 (Landesent-
wicklungsprogramm	-	LEPro)	in	der	Fassung	vom	01.11.2003	
einschließlich	der	Änderungen	vom	10.10.2007	wird	um	fol-
gende	Sätze	ergänzt:
1.		 Der	Flughafen	am	Standort	Schönefeld	darf	nicht	mehr	

als	zwei	Start-	und/oder	Landebahnen	haben.
2.		 Die	 Kapazität	 des	 Flughafens	 am	 Standort	 Schönefeld	

soll	nicht	über	die	Fähigkeit	zur	Abwicklung	von	360.000	
Flugbewegungen	im	Jahr	hinaus	ausgebaut	werden.

II.
Die	Regierung	des	Landes	Brandenburg	wird	aufgefordert,	
den	Landesentwicklungsplan	Flughafenstandortentwicklung	
(LEP	FS)	in	der	Fassung	vom	30.05.2006	um	folgendes	Ziel	
und	folgenden	Grundsatz	der	Raumordnung	zu	ergänzen:
„Z16	Der	Flughafen	am	Standort	Schönefeld	darf	nicht	mehr	
als	zwei	Start-	und/oder	Landebahnen	haben.
G17	Die	Kapazität	des	Flughafens	am	Standort	Schönefeld	
soll	 nicht	 über	 die	 Fähigkeit	 zur	 Abwicklung	 von	 360.000	
Flugbewegungen	im	Jahr	hinaus	ausgebaut	werden.“

III.
Falls	das	Land	Berlin	seine	Mitwirkung	an	den	in	Nr.	I.	und	
II.	vom	Land	Brandenburg	beabsichtigten	Ergänzungen	des	
§	19	Abs.	11	LEPro	und	des	LEP	FS	verweigert,	wird	das	Land	
Brandenburg	 den	 „Vertrag	 über	 die	 Aufgaben	 und	Träger-
schaft	 sowie	 Grundlagen	 und	Verfahren	 der	 gemeinsamen	
Landesplanung	zwischen	den	Ländern	Berlin	und	Branden-
burg	(Landesplanungsvertrag)“	gemäß	dessen	Art.	24	kündi-
gen.	Die	Regierung	des	Landes	Brandenburg	ist	berechtigt,	
einen	 neuen	 Landesplanungsvertrag	 mit	 dem	 Land	 Berlin	
nur	 unter	 Ausklammerung	 des	 Verkehrsflughafens	 Berlin	
Brandenburg	BER	abzuschließen.
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Namen	und	Anschriften	der	Vertreter	und	Stellvertreter:

Vertreter:  Stellvertreter:

Peter	Kreilinger	
Puschkinstraße	11	
14542	Werder	(Havel)	

	Angelika	Bläschke
	Karl-Liebknecht-Straße	64
	15831	Blankenfelde-Mahlow

Roland	Skalla	
Reiherweg	11	
14532	Stahnsdorf	

	Djan	Henow
	Brahmsstraße	17
	15745	Wildau

Markus	Sprissler	
Birkenstraße	1b	
14979	Großbeeren	

	Thorsten	Kleis
	Puschkinstraße	97c
	15711	Königs	Wusterhausen

Stefanie	Waldvogel	
Parkstraße	39	
15738	Zeuthen	

	Christian	Selch
	Potsdamer	Straße	12
	15738	Zeuthen

Robert	Nicolai	
Fontaneplatz	5	
15834	Rangsdorf	

	Jörg	Wanke
	Fischerstraße	23
	15806	Zossen

Viara	Schaale	
Eichenring	23	
15749	Ragow	

	Jens	Zschiedrich
	Siedlerweg	15	a
	14974	Ludwigsfelde

Vetschau/Spreewald,	03.07.2015

Die Abstimmungsbehörde

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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